
Fragen der Naturschutzverbände zur Kommunalwahl an die Gemeinderatskandidaten  

und Gemeinderatskandidatinnen in Reutlingen 

 

ANLAGEN 

 

Anlage 2.1 

  



Anlage 1.2 

Vorteile eines eigenständigen Grün- und Umweltamtes: 

- Bessere Aussichten fachlich qualifiziertes und motiviertes Personal zu finden, da mehr 

Eigeninitiative und Anerkennung in Aussicht gestellt werden kann. 

 

- Entlastung derzeit ohnehin sehr stark beschäftigter Führungsebenen beim Tiefbauamt und 

Bauamt. 

 

- Vereinfachte Entscheidungsfindung und Projektsteuerung. 

 

- Mitbestimmung des Gemeinderates bei der Personalauswahl. 

 

- Unabhängigkeit bei der fachlichen Beurteilung von Naturschutz- und Umweltbelangen. 

 

- Verbesserte Akzeptanz der Entscheidungsfindung bei Fachbehörden und bei den 

Naturschutzverbänden. 

 

Folgende Städte verfügen über ein eigenständiges Grünflächen- und Umweltamt bzw. über 

eine eigenständige Abteilung, die nicht dem Tiefbauamt unterstellt ist: 

 

Stuttgart, Karlsruhe, Ulm, Freiburg und Heilbronn 

 

 

 

  



Anlage 2.1 

Gründe zur Einführung einer Baumschutzsatzung 

Stadtbäumen als biologische Schadstofffilter und Sauerstoffproduzenten kommt in Zeiten chroni-

scher Überschreitung zulässiger Grenzwerte für die Luftverschmutzung ein hoher Stellenwert für den 

Schutz des Stadtklimas zu. Trotzdem sind Bäume „Freiwild“ und unterliegen vielerlei Gefährdungen 

u. A. durch Verschlechterung ihrer Lebenserwartung infolge des Klimawandels, ständige Ausdehnung 

des überbauten Raums, permanente Baumaßnahmen im Bereich von Straßen und öffentlicher Plätze, 

steigende Ansprüche an die Verkehrssicherungspflicht, zunehmende Versiegelung offenen Bodens, 

Aufhebung des Fällverbotes während der Vegetationszeit (BNatschG) sowie unsachgemäße Pflege-

maßnahmen (Laubblasen u. A.). 

Ihr wirksamer Schutz kann nur durch eine rechtsverbindlichen Baumschutzsatzung sicher gestellt 

werden. Aus diesem Grund wird auch – lt. Umfrage unter 330 Mitgliedern der Deutschen Garten-

amtsleiterkonferenz – von Zwei Dritteln der Städte Baumschutz mit diesem Instrument betrieben. So 

schützen z. B. die Städte Stuttgart (2013) und Kirchheim Teck (2014) innerhalb der im Zusammen-

hang bebauten Ortsteile Bäume mit mindestens 80 cm Stammumfang. Befreiungen vom Beseiti-

gungsverbot sind in begründeten Fällen möglich. Ein weiterer Schutzeffekt ist, dass bei der Durch-

führung von Erdarbeiten oder Baumaßnahmen im Wurzelbereich die Vorschriften der DIN 18920 – 

Schutz von Bäumen – beachtet werden müssen. 

Die Überwachung der Baumschutzmaßnahmen bzw. die Erteilung von Befreiungen ist Aufgabe der 

Grünflächenämter. Die personelle Mehrbelastung ist nach Auskunft der Stadt Kirchheim übersehbar. 

 

Vorteile einer Baumschutzsatzung: 

- Grundlage zur Erhaltung des Baumbestandes in der Stadt.  

- Rechtliche Handhabe bei Bauträgern ohne Interesse am Baumerhalt. 

- Verbesserte Wertschätzung des Baumbestandes als Beitrag zum Allgemeinwohl in der 

Bevölkerung. 

- Fachliche Beratung für Gartenbesitzer mit Baumbestand. Unterstützung bei Baumpflege und 

Baumerhalt. 

- Fachlich spezialisiertes Personal bei Entscheidung zur Verkehrssicherheit von Bäumen. 

- Anerkennung in der Bevölkerung und bei den Naturschutzverbänden. 

 

- Beteiligung von Fachpersonal bei Entscheidungen über: 

Baumaßnahmen im Wurzelbereich von Bäumen, Kronenrückschnitt und 

Baumerhaltungsmaßnahmen, Pflege von Grünflächen unter Bäumen (z.B. Erhalt von 

Laubstreu zur Humusbildung), Beleuchtung von Bäumen, Veranstaltungen unter Bäumen 

 

 

  



 

Darstellung erforderlicher Baumschutzmaßnahmen nach DIN 18920 und RASLP4 

 

  



Anlage 2.2 

Vom Land Baden-Württemberg gefördertes Projekt in Reutlingen (‘Naturnah-dran‘) 

Geschwister-Wunschel-Park im Storlach. Muss wegen geplantem Bau eines Pflegeheims bereit 

wieder an einen anderen Standort verlegt werden. 

 

 

 

  



Anlage 3.1.1 

Das belastete Stadtinnenklima kann sich innerstädtisch nur über 2 „Lungenflügel“ regenerieren: Die 

öffentlichen Grünflächen wie Parks, Freizeitflächen, Friedhöfe und Gewässer und die privaten 

Hausgärten, die in der Oststadt und an den bebauten Hanglagen rings um die Innenstadt einen 

vielfach noch zusammenhängenden Grüngürtel bilden. Diese sind gleichzeitig der wichtigste 

innerstädtischer Lebens- und Rückzugsraum für „Amsel Drossel Fink und Star“ und für manche Igel, 

Blindschleichen, Zauneidechsen und heutzutage nicht zu vergessen für Schmetterlinge und 

Wildbienen. 

Jedoch hat hier in den letzten Jahren unter dem erklärten Ziel „Nachverdichtung“ eine schleichende 

Erosion dieser traditionellen Grünflächen Einzug gehalten. Vor allem in guten Wohnlagen, in denen 

sich i. d. R. auch der größte Teil der Hausgärten findet, schlagen „Investoren“ brutale Schneisen: 

Aus Ein- oder Zweifamilien-Wohnhäusern und ihren Hausgärten erwachsen riesige Baukörper mit 

vielfachem Bauvolumen, die vorhandenen Gärten verschwinden oder schrumpfen bestenfalls zum 

begrünten Dach einer Tiefgarage oder dem Feigenblatt eines Mini-Kinderspielplatzes. Was entsteht 

sind hochpreisige Wohnungen für wenige Bewohner aus der oberen Einkommensklasse. Sie sind also 

kein Beitrag zur Linderung des dramatischen Wohnungsnotstandes. 

 

Beispiel Aaraustraße 70:  

 

2016 

 

 

 

 

 

 

,                      2017 

 

 

 

 

2018 

 

 

  

In diesem Block mit 5 Eigentumswohnungen leben 

jetzt 7 Leute: 3 Singles und 2 Paare ohne Kinder. Die 

vermietete Wohnung im Penthouse kostet 2000 €/M. 

So lässt sich unser Wohnungsproblem wohl kaum 

lösen! 

 

 

 

 

 



Anlage 3.1.2 

Wohnquartier ’Neue Wendlerei‘  

Dieser Platz wurde im städtebaulichen Entwurf als ’Ort der Identifikation‘ dargestellt  



Anlage 4.1.1 

Baumverluste  

bei geplanten 

Baugebieten 

  



Anlage 4.1.2   Beispiele geplanter Baugebiete im FNP-Entwurf mit besonders  

hoher Bedeutung für Natur und Naherholung 

 

Obstbaumwiese, geplantes Baugebiet Öläcker, Ohmenhausen 

 

 

Blumenwiese mit FFH-Schutzstatus, geplantes Baugebiet Lange Äcker, Sondelfingen 

 

  



Anlage 4.2 Beipiele ökologischen Bauens 

Natürliche Regenwasserableitung 

im Baugebiet’Unter Georgenberg‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dachbegrünung im  

Gebiet’Schafstall‘ 

 

 

  



Anlage 4.3 

Auszug aus dem öffentlich einsehbaren Kompensationsverzeichnis  

 

 

 

Anlage 5.1 

Bestandserhebung Brutvögel im Markwasengebiet, NABU Reutlingen 

 
 

  



Anlage 5.2 

 

Auszug aus der Internetpräsenz der Stadtentwässerung Reutlingen 

 

aber leider ohne 4. Reinigungsstufe 

 

 

Umsetzung und Förderung der 4. Reinigungsstufe in Ulm (Pressemitteilung Land BW) 

 

 




